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Antrag auf Ausstellung eines Internationalen Führerscheines 
(nach dem Übereinkommen über den Straßenverkehr v. 8.11.68 - Gültigkeit 3 Jahre) 
 
  
 Familienname 

 Geburtsname 

 Vornamen 

 Geburtsdatum 

 Geburtsort 

 evtl. frühere Namen 

 Letzte bekannte Anschrift 

  

 

 
Ich lege vor:  

 Personalausweis Nr.       
 Reisepass Nr.       
 __________________________________ 

 
 Ich trage im Straßenverkehr eine Sehhilfe 

 

Klasse 
 

seit 
 

durch Behörde 
 
Führerscheinnummer 

 

 
  Von den Datenschutzhinweisen, die ich bei der Führerscheinstelle oder im Internet bei den 

entsprechenden Formularen der Führerscheinstelle (www.landkreis-cham.de) einsehen konn-
te habe ich Kenntnis genommen. Auf Wunsch kann ich die Datenschutzhinweise vom Sach-
bearbeiter/in in schriftlicher Form (auch per E-Mail) erhalten. Mit der Verarbeitung meiner frei-
willigen Angaben (Telefon, E-Mail) erkläre ich mich einverstanden. 

 
 
____________________ x_________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
 
Vermerke der Führerscheinstelle: 
 
Der Internationale Führerschein wurde ausgestellt für Klassen: 
 

             
A A1 B B1 BE C1 C1E  C CE D DE D1 D1E 
 
 
Internationalen Führerschein erhalten am: _______________  x_____________________ 
 
 
 
 I. A._____________________ 
 
Kostenfestsetzung: 
 
Sp. 21  15,00  EUR 
Sp. 35    1,00  EUR 
Summe____16,00___ EUR 
 
 
K400/2018  
 
 
 
Sachbearbeiter 
 

http://www.landkreis-cham.de/


© LRA Cham   Stand: 11.12.2018 www.landkreis-cham.de 
A322_internat_fs_antrag_DSGVO.pdf Seite 2 von 2 

Hinweise nach der Datenschutz-Grundverordnung 
 
1.  Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang mit 
Fahrerlaubnisangelegenheiten. 

 
2.  Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Verantwortlich für die Datenerhebung ist das Landrats-
amt Cham Führerscheinstelle, Rachelstraße 6, 
Tel.:09971/78-250,  
E-Mail: fahrerlaubnis@lra.landkreis-cham.de 

 
3.  Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Datenschutzbeauftragter beim Landratsamt Cham, Ra-
chelstraße 6, 93413 Cham, Tel.: 09971/78-342, E-
Mail: datenschutzbeauftragter@lra.landkreis-cham.de 

 
4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
4a) Zwecke der Verarbeitung: Ihre Daten werden dafür 

erhoben, um Ihren Antrag auf (Neu-)Erteilung, Erweite-
rung, Verlängerung oder Änderung einer Fahrerlaub-
nis, auf Erteilung oder Verlängerung eines Fahrgastbe-
förderungsscheins, Erteilung einer Sonderfahrerlaub-
nis, auf Ausstellung eines Ersatzführerscheins oder in-
ternationalen Führerscheins, auf Aufhebung einer Be-
schränkung oder Auflage, Zuerkennung des Rechts 
von einer ausländischen Fahrerlaubnis auf dem Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland wieder Gebrauch 
machen zu dürfen oder Aufhebung der Untersagung 
zum Führen von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen bear-
beiten zu können.  

 
4b) Rechtsgrundlagen der Verarbeitung: Ihre Daten werden 

auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c und e 
DSGVO in Verbindung mit § 2 Straßenverkehrsgesetz 
(StVG) und der §§ 20, 21 Fahrerlaubnis-Verordnung 
(FeV) verarbeitet. Für freiwillige Angaben (z. B. Tele-
fonnummer, E-Mail-Adresse) erfolgt die Verarbeitung 
nach Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO, wenn Sie Ihre 
Einwilligung erklärt haben. 

 
5.  Empfänger oder Kategorien von Empfängern der 

personenbezogenen Daten 
Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben 
an: 
- das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg zur Speiche-

rung Ihrer Fahrerlaubnisdaten im Zentralen Fahrer-
laubnisregister und zur Klärung, ob Eintragungen im 
Fahreignungsregister gespeichert sind 

- die Bundesdruckerei in Berlin bei Herstellung und ggf. 
Versand Ihres Kartenführerscheins 

- die technische Prüfstelle, z. B. TÜV, bei Ablegung der 
theoretischen und/oder praktischen Prüfung 

- die zuständige Staatsanwaltschaft, Gericht oder Poli-
zeidienststelle, falls Akten/Vorgänge aufgrund Eig-
nungsüberprüfung/-bedenken angefordert werden 
müssen 

- das Gesundheitsamt, Fachärzte und/oder Begutach-
tungsstellen für Fahreignung, falls entsprechende Gut-
achten erforderlich sind und/oder Eignungsbedenken 
geklärt werden müssen 

- Rechtsanwälte bei Bevollmächtigung; Betreuer mit ent-
sprechender Vollmacht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- andere Fahrerlaubnisbehörden, falls Ihre Fahrerlaub-
nisdaten und/oder Führerscheinakte angefordert wer-
den muss 

- Gemeinden/Einwohnermeldeämter, zur Überprüfung 
Ihrer Meldedaten 

- Kreiskasse zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs bei 
Rechnung 

 
6.  Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein 

Drittland 
Eine Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein 
Drittland findet nicht statt. 

 
7.  Dauer der Speicherung der personenbezogenen 

Daten 
Ihre Daten werden nach der Erhebung beim Landrats-
amt Cham so lange gespeichert, wie dies unter Beach-
tung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gemäß § 29 
StVG für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 
Je nach Fallkonstellation betragen die gesetzlichen Auf-
bewahrungsfristen zwischen 2,5 bis maximal 15 Jahre. 

 
8.  Betroffenenrechte  

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen 
folgende Rechte zu: 
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so 
haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Soll-
ten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet 
werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 
16 DSGVO). Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen 
vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung 
der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen 
die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). 
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben 
oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die 
Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren 
durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht 
auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). Sollten 
Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch ma-
chen, prüft die öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Vo-
raussetzungen hierfür erfüllt sind. Weiterhin besteht ein 
Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten 
für den Datenschutz. 

 
9.  Widerrufsrecht bei Einwilligung 

Wenn Sie in die Verarbeitung durch das Landratsamt 
Cham durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt 
haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zu-
kunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbei-
tung wird durch diesen nicht berührt. 

 
10. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 

Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese 
Verpflichtung ergibt sich aus § 2 Abs. 6 StVG, §§ 20, 21 
FeV. Das Landratsamt Cham benötigt Ihre Daten, um Ih-
ren Antrag bearbeiten zu können. Wenn Sie die erforder-
lichen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht bear-
beitet werden. 
Ihr zuständiger Sachbearbeiter gibt Ihnen auf Anfrage 
die gewünschten Informationen auch in mündlicher 
Form. 

http://www.landkreis-cham.de/
mailto:fahrerlaubnis@lra.landkreis-cham.de
mailto:datenschutzbeauftragter@lra.landkreis-cham.de
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